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Ergänzende Datenschutzhinweise nach der Europäischen Datenschutz-Grundverord-

nung (DSGVO) zum Antrag auf Gewährung von Sozialhilfeleistungen nach dem 

Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 

 

Seit dem 25. Mai 2018 gilt mit der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ein 

neuer Rechtsrahmen für den Datenschutz in Deutschland und in der Europäischen Union. So-

wohl die neue DSGVO als auch insbesondere das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) und 

das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) enthalten Vorschriften zur Datenverarbeitung und 

zu Rechten von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern.  

Daher werden Sie auf Folgendes hingewiesen: 

Soweit es für die Entscheidung über die Gewährung von Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII 

im Einzelfall erforderlich ist, werden Ihre Daten manuell bzw. automatisiert verarbeitet (d. h. 

insbesondere: erhoben, erfasst, geordnet, gespeichert und übermittelt; vgl. Art. 6 Abs. 1 Buch-

stabe c und e und Art. 4 Nr. 2 DSGVO, § 60 SGB I, §§ 67 ff. SGB X, §§ 117 bis 129 SGB XII, 

Sozialhilfedatenabgleichsverordnung (SozhiDAV), § 93 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1b und § 93b Abga-

benordnung (AO). 

 

1. Erhebung von Daten bei betroffenen Personen (Antragsteller, Partner, minderjäh-

rige Kinder im Haushalt)  

Die Angaben im Sozialhilfeantrag sind mit entsprechenden Nachweisen zu belegen. Werden 

Kontoauszüge angefordert und/oder vorgelegt, dürfen Verwendungszweck bzw. Empfänger 

einer Überweisung – nicht aber deren Höhe – geschwärzt werden, wenn es sich um beson-

dere Arten von personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 9 DSGVO handelt (Angaben 

über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschau-

liche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit, Sexualleben oder der sexu-

ellen Orientierung).  

 

2. Erhebung und Übermittlung von Daten bei Dritten bzw. an Dritte  

Personenbezogene Daten können zur Erhebung oder Überprüfung von Daten den folgenden 

Personen oder Stellen übermittelt werden:  

 

 Angehörigen einer Haushaltsgemeinschaft zur Prüfung, ob und inwieweit die Vermutung 

einer Bedarfsdeckung gemäß § 39 SGB XII greift (§ 117 Abs. 1 Satz 3 SGB XII) 

 Unterhaltspflichtigen, Kostenersatzpflichtigen, anderen Stellen (z. B. Banken, Sozialleis-

tungsträger) und Personen zur Prüfung, ob vorrangige Ansprüche oder Guthaben beste-

hen oder Leistungen erbracht werden, die geeignet sind, die Sozialhilfeleistungen aus-

zuschließen oder zu reduzieren (§ 117 Abs. 1 bis 3 SGB XII), 

 Arbeitgebern zur Überprüfung von Einkommen, insbesondere des/der Leistungsberech-

tigten, Unterhaltspflichtigen oder Kostenersatzpflichtigen (§ 117 Abs. 4 SGB XII) 

 anderen Stellen (z. B. Agentur für Arbeit, Jobcenter) oder Personen i. S. von § 12 SGB I, 

§ 35 SGB I oder § 69 Abs. 2 SGB X wenn die Erhebung beim Betroffenen einen zu hohen 

Aufwand verursachen würde, eine Rechtsvorschrift die Erhebung zulässt oder die Über-

mittlung an die erhebende Stelle ausdrücklich vorschreibt oder die Aufgaben nach dem 

SGB die Erhebung erforderlich machen 

 Finanzämtern, soweit es erforderlich ist, um Auskunft über die dort bekannten Einkom-

mens- und Vermögensverhältnisse zu erhalten (§ 117 Abs. 1 Satz 4 SGB XII, 

§ 21 Abs. 4 SGB X) 

 Bundeszentralamt für Steuern im Rahmen eines Kontenabrufs, wenn dieser erforderlich, 

um Konten festzustellen (§ 93 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 b und § 93b AO)  

 Datenstelle der Rentenversicherung im Rahmen des automatisierten Datenabgleichs 

(§ 118 Abs. 1 und 2 SGB XII, Sozialhilfedatenabgleichsverordnung) 

 Gemeinden und andere Stellen innerhalb des Landratsamtes (z. B. Jugendamt, Zulas-

sungsstelle) um Daten zu überprüfen (§ 118 Abs. 4 SGB XII) 

 in den §§ 67e bis 75 SGB X genannten Stellen für die dort bestimmten Zwecke 

 Schulen, Kindertagesstätten, Anbieter von Leistungen für die gemeinschaftliche Mittags-

verpflegung, Teilhabeleistungen und Lernförderung im Rahmen der Abrechnung der 

Leistungen mit dem Sozialamt bzw. durch Direktzahlung der Leistung (§ 34a SGB XII)
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 Geldinstituten für Banküberweisungen an Zahlungsempfänger 

 Statistischen Landesämtern und dem Bundesamt für Statistik und Datenverarbeitung 

für statistische Zwecke (§§ 121 ff.  SGB XII)  

 

3. Löschung Ihrer personenbezogenen Daten  

Personenbezogene Daten werden gelöscht, wenn sie für die Bearbeitung im Rahmen des 

SGB XII nicht mehr benötigt werden und rechtliche Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind 

(nach 10 Jahren). Innerhalb der vorstehend genannten Fristen besteht kein Recht auf Lö-

schung nach Art. 17 DSGVO. Daten, die im Rahmen des Sozialhilfedatenabgleichs zur Ver-

fügung gestellt werden, sind unverzüglich nach erfolgter Überprüfung zu löschen, wenn 

keine Abweichung festgestellt wurde (§ 118 SGB XII).  

 

4. Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten, auf Datenübertragbarkeit und Widerspruch; Widerruf 

einer Einwilligung; Beschwerde  

Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten Sie 

beim Landratsamt Schwandorf – Sozialamt. Sie können auch den Datenschutzbeauftragten 

zu Rate ziehen. Auf Wunsch wird Ihnen ein Auszug zu den zu Ihrer Person gespeicherten 

Daten zur Verfügung gestellt.  Sollten die zu Ihrer Person gespeicherten Daten fehlerhaft 

oder unvollständig sind, können Sie jederzeit die unverzügliche Berichtigung oder Ver-

vollständigung dieser Daten verlangen.   

Unter den Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO in Verbindung mit § 84 Abs. 3 SGB X kön-

nen Sie eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen (z. B. wenn das 

Sozialamt die Daten nicht mehr länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen und eine Löschung der Da-

ten Ihre schutzwürdigen Interessen beeinträchtigen würde).   

Im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII besteht kein 

Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO, da die Datenverarbeitung im öf-

fentlichen Interesse liegt (vgl. Art. 21 Abs. 3 DSGVO). Es besteht auch kein Recht auf Wi-

derspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO, 

da sozialhilferechtlichen Vorschriften die Verarbeitung von personenbezogenen Daten vor-

sehen (vgl. § 84 Abs. 5 SGB X).  

Sollten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer ausdrücklichen Einwilligung ver-

arbeitet (d. h. insbesondere erhoben) worden sein, können Sie diese Einwilligung jederzeit 

nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO widerrufen. Dadurch wird jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung Ihrer Daten bis zu Ihrem Widerruf berührt.   

Sollten Sie mit den Auskünften des Sozialamtes bzw. mit der vom Sozialamt vorgenomme-

nen Verarbeitung personenbezogener Daten nicht einverstanden sein, können Sie sich mit 

einer Beschwerde an den Landesdatenschutzbeauftragten als Aufsichtsbehörde wenden.

  

 

5. Kontaktdaten/ Adressen 

 Verantwortlicher: 

Landratsamt Schwandorf, Sozialamt,   

Wackersdorfer Straße 80, 92421 Schwandorf  

Tel.: 09431/471-0, Fax: 09431/471-444  

E-Mail: poststelle@landkreis-schwandorf.de  

 

 (behördlicher) Datenschutzbeauftragter:  

Landratsamt Schwandorf, Datenschutz,   

Wackersdorfer Straße 80, 92421 Schwandorf  

Tel.: 09431/471-0, Fax: 09431/471-444  

E-Mail: datenschutz@landkreis-schwandorf.de 

 

 Landesdatenschutzbeauftragter: 

Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz (BayLfD)  

Wagmüllerstr. 18, 80538 München  

Tel.: 089/212672-0  

E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de  
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